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Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt: 
  

1. die Aufstellung der Satzung über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß 
§ 12 Baugesetzbuch (BauGB) für die Errichtung von 2 Einfamilienhäusern auf einer 
am Zielower Weg der Stadt Röbel/Müritz gelegenen Freifläche 

2. der vorhabenbezogene Bebauungsplan trägt die Bezeichnung „Schäperbarg“ der 
Stadt Röbel/Müritz. 
Der Bereich, für den der vorhabenbezogene Bebauungsplan gelten soll, umfasst in 
der Gemarkung Röbel, Flur 10, Teilflächen der Flurstücke 139/1, 140/1, 141/1 und 
336/17 und ist in beiliegender Übersichtskarte durch eine gestrichelte Linie umgrenzt. 
  
Ziel und Zweck der Planung ist: 
• die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch 

Festsetzungen und Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von Einfamilienhäusern 

• die Berücksichtigung umweltrelevanter Belange 
  

3. der Aufstellungsbeschluss zur Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

4. der beiliegende Vorentwurf zur Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Schäperbarg“ (Stand November 2025) mit dazugehöriger 
Begründung wird in der vorliegenden Fassung gebilligt. 

5. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie ihre Auswirkungen erfolgt durch 
eine ortsüblich bekanntzumachende öffentliche Auslegung des Vorentwurfes.  

6. die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
sowie die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  
Die Durchführung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie der Nachbargemeinden wird gem. § 4b BauGB einem Dritten 
(Planungsbüro) übertragen. 

  



 

Sachverhalt 
 
Die Vorhabenträger sind Eigentümer mehrerer Grundstücke im Zielower Weg der Stadt 
Röbel/Müritz. 
Sie möchten neben dem bereits bestehenden Wohngebäude 2 weitere Einfamilienhäuser für 
Familienmitglieder errichten. .Die bestehenden Gebäude werden erhalten. Sowohl die 
bestehenden als auch die geplanten Gebäude sind planungsrechtlich dem Außenbereich 
zuzuordnen. 
Aus diesem Grund ist für die Errichtung der Einfamilienhäuser ein vorhabenbezogener 
Bebauungsplan erforderlich, um eine planungsrechtliche Grundlage für die Zulässigkeit der 
Bauvorhaben zu schaffen. 
Die Kosten des Verfahrens sind durch den Vorhabenträger zu tragen. Hierzu ist ein 
städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Röbel/Müritz und den Vorhabenträgern zu 
schließen. 
  
 

Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  X Nein  Ja 
      
Im Haushalt vorgesehen?   Nein  Ja, Hhst.  
      
Kosten in €  ca.         Überplanmäßige Ausgabe 
                 
     Außerplanmäßige Ausgabe 
 
Anlage/n 

1 Übersichtskarte (öffentlich) 
 

2 Planzeichnung (öffentlich) 
 

3 Begründung (öffentlich) 
 

4 Vorhaben- und Erschließunsplan (öffentlich) 
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Gemarkung Röbel

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Schärperbarg"

Stand: Vorentwurf November 2025

ZEICHENERKLÄRUNG
I. Festsetzungen
1. Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1BauGB 

WA § 4 BauNVO

2. Baugrenzen

§ 23 BauNVO

6. Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Kartengrundlage digitale ALK Stand 13.10.2025
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§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO
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o
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nachgetragener Gebäudebestand

Übersichtsplan Maßstab 1 : 10.000

Zweckbestimmung hier verkehrsberuhigter Bereich

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
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I
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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung – BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, 

 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist, 

 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 
worden ist, 

 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Feb-
ruar 2010, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. 
M-V S. 546) geändert worden ist, 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 9. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110). 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 
 
Der Plangeltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Schäperbarg“ 
befindet sich am östlichen Ortsrand von Röbel/Müritz und ist 0,35 ha groß. Der Plan-
bereich wird im Süden vom Zielower Weg begrenzt. Im Süden grenzt das Vorhaben 
an Wohnbebauung an, im Westen an Kleingärten, im Osten an Ackerflächen und im 
Norden an Freiflächen der Wohnbebauung und Wiesenflächen.  
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
im Norden: durch Freiflächen des Wohngrundstückes Zielower Weg 1 und Wiesen-

flächen (Flurstücke 139/1, 140/1 und 141/1), 
im Osten: durch Ackerflächen (Flurstück 138/1), 
im Süden: durch ein Wohngrundstück Solzower Weg 28 und ein Gewerbegrund-

stück Solzower Weg 29 (Flurstücke 336/2 und 336/11) und 
im Westen: durch Dauerkleingärten (Flurstück 142). 
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Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Schäper-
barg“ umfasst die Gemarkung Röbel, Flur 10, Flurstücke 139/1, 140/1, 141/1 und 
336/13 (alle teilweise). 
 
 
 

2.2 Anlass der Planaufstellung 
 
Die Vorhabenträger sind Eigentümer mehrerer Grundstücke am Zielower Weg der 
Stadt Röbel.  
Sie möchten neben dem bestehenden Wohngebäude 2 weitere Einfamilienhäuser für 
Familienmitglieder errichten. 
Die bestehenden Gebäude werden erhalten. Auch die bestehenden Gebäude befin-
den sich im Außenbereich. 
Für die geplanten Bauvorhaben ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erforder-
lich. 
Die Vorhabenträger haben Antrag auf Einleitung des Verfahrens gestellt. Die Kosten 
des Verfahrens sind durch den Vorhabenträger zu tragen. Hierzu ist ein städtebauli-
cher Vertrag zwischen der Stadt Röbel und den Vorhabenträgern abzuschließen. 

 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Das Planverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schäperbarg“ erfolgt 
im Normalverfahren.  
 
Aufstellungsbeschluss  
Am ………………. wurde von der Stadtvertretung der Beschluss zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Schäperbarg“ gefasst. Der Beschluss ist 
durch im Amtsblatt des Amtes Röbel-Müritz „Müritz-Anzeiger“ Ausgabe 
………………. vom ………………. ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
 
 
 

3. Ausgangssituation 
3.1 Räumliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Schäperbarg“ befin-
det sich am östlichen Ortsrand von Röbel/Müritz nördlich der Landesstraße L241 
(Mirower Straße) und südlich der Kreisstraße MSE16 (Ludorfer Weg). 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Im Plangeltungsbereich ist das Flurstück 141/1 bereits mit einem Wohnhaus bebaut, 
welches auch als solches genutzt wird. Die dazugehörigen Nebengebäude befinden 
sich teilweise auch auf dem Flurstück 140/1. Das Flurstück 139/1 ist eine Wiesenflä-
che. 
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In der Nachbarschaft befindet sich ein Nutzungsmix aus Wohnen, Gewerbe, Klein-
gärten und Ackerfläche.  
 

 
Abbildung 1: Luftbild des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Schäperbarg“ (Quelle: 
www.gaia-mv.de)   
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Erschlossen wird der Plangeltungsbereich über den Zielower Weg, eine örtliche 
Straße. 
Das Wohnaus Zielower Weg 1 ist an die Ver- und Entsorgung angeschlossen. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Das Vorhaben befindet sich in der Nähe mehrerer Schutzgebiete. In einer Entfernung 
von etwa 200 Metern liegt das Europäische Vogelschutzgebiet „Müritz-Seenland und 
Neustrelitzer Kleinseenplatte“. Zudem befindet sich das Landschaftsschutzgebiet 
„Mecklenburger Großseenlandschaft“ in rund 220 Metern Entfernung vom geplanten 
Standort. 
Neben dem Ziergarten des Wohngrundstückes befinden sich im Plangeltungsbereich 
Zierrasen und einzelne Gehölze. Darunter eine geschützte Rot-Buche im Norden. 
Der Boden wird in der Naturraumkarte von Kopp als Sand-Geschiebelehm-Mosaik 
bezeichnet. 
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Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer und liegt nicht in einem Trink-
wasserschutzgebiet.  
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von landschaftlichen Freiräumen. Im Planbe-
reich sind keine Bau- und Bodendenkmale bekannt. 
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Das Flurstück 336/13 liegt im Eigentum der Stadt Röbel/Müritz. Die anderen Flurstü-
cke des Plangeltungsbereichs befinden sich in Privateigentum. 
 

 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Schäperbarg“ liegt 
im Außenbereich. Es gibt keine verbindliche Bauleitplanung. Eine Neuerrichtung von 
Wohngebäuden im bisherigen Außenbereich ist nur über einen Bebauungsplan mög-
lich. 

 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen. 
 
 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 

Nach dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 hat 
die Stadt Röbel/Müritz keine zentralörtliche Funktion. Die Gemeinde liegt im Vorbe-
haltsgebiet Tourismus und nur teilweise im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.  
Im Programmsatz 4.1 (5) heißt es: „In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspo-
tenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen.“ 
Gemäß Programmsatz 4.1(7) LEP M-V sollen Städte und Dörfer in ihrer Funktion, 
Struktur und Gestalt erhalten und behutsam weiterentwickelt werden. Dabei haben 
sich Städtebau und Architektur den landschaftstypischen Siedlungsformen, dem 
Ortsbild, der Landschaft, den historischen und regionalen Gegebenheiten anzupas-
sen. 
Gemäß Programmsatz 4.2(2) LEP M-V ist in Gemeinden ohne zentralörtliche Funk-
tion die Ausweisung neuer Wohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu beschränken. 
Der Bau von zwei Wohngebäuden entspricht dem Eigenbedarf der Stadt Röbel/Mü-
ritz. 
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4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Seit dem 16.06.2011 ist das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgi-
sche Seenplatte rechtskräftig. Hier wurde die Stadt Röbel/Müritz als Grundzentrum 
ausgewiesen. 
Programmsatz 4.1(2) RREP MS zielt auf den Grundsatz Innen- vor Außenentwick-
lung ab. Dieser besagt, dass der Nutzung erschlossener Standortreserven, der Um-
nutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang 
vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen ist. 
Der Plangeltungsbereich liegt im Außenbereich; trotzdem ist der Standort als Nach-
verdichtung zu bewerten. Ohne weitere Erschließung können im Anschluss an den 
Innenbereich zwei neue Wohngebäude errichtet. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan 
 
Die Stadt Röbel/Müritz verfügt über einen Flächennutzungsplan, der seit dem 
19.06.2002 wirksam wurde. Er wurde in der Fassung der 3. Änderung neu bekannt-
gemacht. Zuletzt wurde die 1. Änderung des Flächennutzungsplans nach Neube-
kanntmachung mit Ablauf des 01.03.2025 wirksam. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Röbel/Müritz sind im Plangeltungsbe-
reich Grünflächen mit der Zweckbestimmung Dauerkleigärten dargestellt. 
Der Planbereich wird im Osten von Flächen für die Landwirtschaft und im Süden von 
Wohnbauflächen umlagert. 
 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan  
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5.  Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Die Vorhabenträger möchten auf ihrem Grundstück zwei Eigenheime errichten. Ent-
sprechend der angestrebten Nutzung ist ein allgemeines Wohngebiet festzusetzen. 
Die Stadt Röbel/Müritz fehlen Standorte für den Eigenheimbau. Planungsziel ist die 
Sicherung des Eigenbedarfs für die Wohnbebauung. 
 
 
 

5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt werden, da die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebau-
ungsplan nicht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB entspricht. Eine Än-
derung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren ist notwendig. 
 
 
 
 

6. Vorhaben- und Erschließungsplan 
6.1 Vorhabenträger 
 
Die Vorhabenträger ist Cindy Krüger und Hardy Krüger GbR, Dorfstraße 23, 17209 
Südmüritz OT Vipperow, die Eigentümer der Baugrundstücke sind. 
 
 
 

6.2 Zielsetzung 
 
Neben dem vorhandenen Elternwohnhaus, sollen 2 weiter Einfamilienhäuser für Fa-
milienmitglieder entstehen. 
 
 
 

6.3 Vorhabenbeschreibung 
6.3.1 Ausgangssituation und Bauvorhaben 
 
Das Konzept sieht den Neubau von 2 Eigenheimen vor.  Die vorhandene bauliche 
Grenze wird in Richtung Osten und Norden erweitert. 
Das südliche Eigenheim hat eine Größe von 10 m * 17 m und das nördliche von 12 m 
* 18 m. Während das südliche Einfamilienhaus giebelständig  errichtet werden soll, 
wird das nördliche traufständig zum Zielower Weg eingeordnet. 
Der geschützte Baum im Norden des Planbereichs bleibt erhalten.  
 
 
6.3.2 Erschließung 
 
Die verkehrliche Erschließung ist über den Zielower Weg vorhanden. Es gibt eine 
Grundstückszufahrt, die den westlichen Teil des Planungsbereichs erschließt. 
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Für den 4 m breiten Zuweg für das nördliche Gebäude erfolgt die Eintragung einer 
Grunddienstbarkeit. Bei Bauantragstellung erfolgt dann auch die Eintragung der Er-
schließungsbaulast im öffentlichen Baulastenverzeichnis der unteren Bauaufsichts-
behörde. 
Das Objekt ist an die Ver- und Entsorgung angeschlossen. 
 
 
 

6.4 Durchführungsvertrag 
 
Wie bereits dargelegt, handelt es sich hier um einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan nach § 12 BauGB. Damit sind innerhalb des WA-Gebietes nur solche Vor-
haben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungs-
vertrag verpflichtet hat. Als Folge dürfen im Plangebiet nur solche Anlagen und Ein-
richtungen erstellt werden bzw. Nutzungen erfolgen, die im VEP (siehe V+E-Plan) 
benannt sind. Wesentliches Planungsziel ist die Absicherung der neuen Erschlie-
ßung, sowie der Bau der zwei Einfamilienhäuser. Die Grundstücke werden durch den 
Antragsteller eigenständig bebaut werden. Für eben diese Bebauung selbst setzt der 
Bebauungsplan den verbindlichen Rahmen. Im Durchführungsvertrag zwischen der 
Stadt Röbel/Müritz und dem Vorhabenträger verpflichtet sich der Vorhabenträger 
gem. § 12 Abs. 3 BauGB, auf der Grundlage eines abgestimmten Plans, zur Durch-
führung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan, s.o.) innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten. Das Vorhaben umfasst die Errichtung von zwei neuen Wohn-
gebäuden. Um diese Nutzungen zu gewährleisten, erfolgen Vereinbarungen im 
Durchführungsvertrag auf Grundlage des § 12 BauGB und des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB).  Im Durchführungsvertrag werden zusätzlich zum Bebauungsplan 
weitere Vereinbarungen getroffen, die beinhalten: Wird ergänzt, sobald der Entwurf 
vorliegt.  Der Vertrag selbst ist nicht Bestandteil der Planunterlagen und wird zwi-
schen Vorhabenträger und der Stadt Röbel/Müritz bis zum Satzungsbeschluss abge-
schlossen. Änderungen des Durchführungsvertrags zwischen der Stadt Röbel/Müritz 
und Vorhabenträger sind auch nach Rechtskraft des Bebauungsplans möglich, es 
dürfen aber nur Änderungen vorgenommen werden, die den Festsetzungen des B-
Plan nicht widersprechen (§ 12 Abs. 3a Satz 2 BauGB). Schließlich enthält der 
Durchführungsvertrag die üblichen Kostentragungsregelungen betreffend aller mit 
dem Bebauungsplan verbundenen Planungs- und Beratungsleistungen. 
 
 
 
 

7. Planinhalt 
7.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
7.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Es wird ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 BauNVO als aus-
nahmsweise zulässig aufgeführten Nutzungen (Anlagen für Verwaltungen, Garten-
baubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit im Plan-
gebiet unzulässig. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaube-
triebe widersprechen dem städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe 
ausgeschlossen. Anlagen für Verwaltungen und Tankstellen müssen schon wegen 
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der Erschließungssituation (verkehrsberuhigter Bereich) hier ausgeschlossen wer-
den. Ferienwohnungen sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 8 und 9 BauNVO). Damit die Fe-
rienwohnungen nicht weiter zu nehmen und das Wohnen verdrängen, wird mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgelegt, dass Ferienwohnungen unzulässig 
sind.  
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflä-
chenzahl und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Grundflächen-
zahl 0,4 festgesetzt. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch die im § 19 
Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufgeführten Grundflächen ist nicht zulässig. Darüber hinaus 
sollen im Plangebiet auch Pools möglich sein. Gemäß § 16 Abs. 5 BauNVO erfolgt 
daher eine Festsetzung, dass innerhalb der Baugrenzen des WA-Gebietes die Erhö-
hung der im "Teil A: Planzeichnung" festgesetzten Grundflächenzahlen um jeweils 20 
m² zulässig ist, wenn diese Maßnahme der Errichtung eines ebenerdigen Swimming-
pools dient. 
Es ist maximal ein Vollgeschoss festgesetzt, dies entspricht dem Bestand im Plange-
biet und der prägenden Umgebung. 
 
 
7.1.2  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Bei der angrenzenden Bebauung ist offene Bauweise als Einzelhäuser vorherr-
schend. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ebenfalls offene Bauweise 
festgesetzt. Es sind nur Einzelhäuser zulässig. Der § 22 der Baunutzungsverordnung 
regelt, dass in der offenen Bauweise die Gebäude der Hauptnutzung mit seitlichem 
Grenzabstand errichtet werden. 
Durch die Baugrenzen wird festgesetzt, welcher Teil des Grundstückes mit Hauptge-
bäuden bebaut werden kann. Untergeordnete Nebengebäude können auch außer-
halb der Baugrenzen errichtet werden. 
 
 

 
7.2  Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs erfolgt über den Zielower 
Weg, der den Plangeltungsbereich im Süden tangiert. Im Westen ist eine Grund-
stückszufahrt vorhanden. 
Für die innere Erschließung wird Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. 
 
 
 

7.3 Klimaschutz 
 
Es gibt keine Wärmeplanung für die Stadt Röbel/Müritz, folglich können keine ent-
sprechenden Festsetzungen getroffen werden. Zum Schutz des Grundwassers durch 
Wahrung der Grundwasserneubildung, zur Entlastung der Kanalisation und zum 
Schutz vor Starkregenereignissen ist die Pflicht zum Auffangen des Niederschlags-
wassers von Dachflächen, Terrassen, Garagen, Carports und Zufahrten/Zuwegun-
gen in Zisternen und zur Wiederverwendung zur Gartenbewässerung auf den Bau-
grundstücken festgesetzt. Überschüssiges Regenwasser muss auf dem 
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Baugrundstück versickert werden. Es wurde eine entsprechende Festsetzung gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB getroffen. 
Die bestehenden Gehölze müssen erhalten bleiben und gepflegt werden, damit 
schattige Plätze in Dürreperioden vorhanden sind, das Grundwasser geschützt ist 
und es zu keinen Erosionen bei Starkregenereignissen kommen kann.  
Durch Dachbegrünungen lassen sich stadtklimatische Defizite in Bezug auf den 
Feuchtigkeitshaushalt und das thermische Milieu mindern. Dazu kommen noch bau-
physikalische Vorteile von Dachbegrünungen. Dächer bieten in Städten und Gemein-
den bisher vielfach ungenutzte Flächenreserven für die Schaffung von Grünflächen. 
Positive thermische Effekte von Dachbegrünungen beziehen sich vorwiegend auf die 
Minderung der Temperaturextreme im Jahresverlauf. Durch die Begrünung von 
Flachdächern wird somit ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz 
geleistet. 
 
 
 

7.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
7.4.1 Vermeidungsmaßnahmen 
 
Die geschützte Rot-Buche im Plangeltungsbereich wurde zur Erhaltung festgesetzt. 
Um erhebliche artenschutz- sowie naturschutzrechtlichen Beeinträchtigungen auszu-
schließen sind laut Artenschutzfachbeitrag und Umweltbericht entsprechende Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahme sowie CEF- und Kompensationsmaßnah-
men festzusetzen. 
Wird später ergänzt. 
 
 
 

7.5 Geh-, Fahr und Leitungsrechte 
 
Im gekennzeichneten Bereich werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte für die Nutzer 
des nördlichen Wohngebäudes festgesetzt. 
 
 
 

7.6 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die Stadt Röbel/Müritz hat keine Stellplatzsatzung. Zu den Stellplätzen wurde daher 
eine Festsetzung getroffen.Die Grundstücke sind ausreichend bemessen, um den er-
forderlichen ruhenden Verkehr unterzubringen. Eine entsprechende Festsetzung si-
chert die Unterbringung des privaten Individualverkehrs auf den Privatgrundstücken.  
 
 
 

7.7 Hinweise 
7.7.1 Bodendenkmale 
 

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, 
Abbrüche usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Ge-
wölbe, Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und 
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Abfallgruben,  gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte 
Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brand-stellen oder Gräber) oder auch Funde wie Ke-
ramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, 
Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fi-
beln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 
DSchG M-V   unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzei-
gepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der 
Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstan-
des erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem 
Zu-stand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der 
Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denk-
malschutz-behörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die 
sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu 
übergeben. 
 
 

7.7.2 Bodenschutz 
 
Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen: Gemäß § 7 Bundesbodenschutz-
gesetz sind schädliche Bodenveränderungen zu vermeiden oder zu minimieren. Ins-
besondere sind Bodenversiegelungen, und Bodenverdichtungen auf das notwendige 
Maß zu beschränken. Der Flächenverbrauch durch Baustelleneinrichtungen 
(Baustraßen, Lageplätze u. ä.) ist möglichst gering zu halten. Bei der Anlage von 
Baustraßen sollte die Möglichkeit der Teilversiegelung genutzt werden. Nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
der Flächen für die Baustelleneinrichtungen mit besonderer Aufmerksamkeit fachge-
recht durchzuführen (z. B. Bodenlockerung).  Umgang mit dem Boden: Zur Vermin-
derung der baubedingten Wirkungen auf das Schutzgut Boden hat eine fachgerechte 
Sicherung und eine sinnvolle Verwendung des abgetragenen Oberbodens unter Be-
achtung der bodenschutzrechtlichen Vorgaben (insbesondere § 6 BBodSchG i. V. 
mit § 12 BBodSchV) zu erfolgen. Die DIN 19731 und 18915 finden Anwendung. Es 
ist zweckmäßig und fachgerecht, beim Ab- und Auftrag von Boden die Bodenart so-
wie die Trennung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um 
das Material umweltgerecht einer weiteren Nutzung zuzuführen bzw. naturnahe 
Standortverhältnisse zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Bodenart des Auffüll-
materials (z. B. bei der Geländemodellierung) sollte möglichst der Hauptbodenart des 
anstehenden Bodens entsprechen.  Falls weitere Bodenarbeiten durchzuführen sind, 
ist in der Projektphase zu prüfen, ob die Notwendigkeit für ein Bodenschutzkonzept 
nach DIN 19639 besteht.  Falls Metallträger in grundwassergeprägte Bereiche einge-
bracht werden, ist zu prüfen, ob ggf. andere Materialien (z. B. unverzinkter Stahl, 
Edelstahl o.ä.) oder andere Gründungsverfahren zu verwenden sind, um eine Ge-
fährdung natürlichen Organismen im Grundwasser auszuschließen. Beurteilungs-
grundlage ist die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen 
Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke [Ersatzbaustoffverordnung - Ersatzbau-
stoffV vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186)]. 
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Altlasten: 
Meldung schädlicher Bodenveränderungen: Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- 
und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren Bodenschutz-
behörde mitzuteilen.  Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Altlasten auf dieser  Flä-
che bekannt. 
 
Ablagerungen: 
Mit der Neufassung der BBodSchV (Artikel 2 der Mantelverordnung, BGBl. 2021 Teil 
I, S. 2716) ist das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden neu ge-
regelt. Für Genehmigungen und Zulassungen ab dem 1. August 2023 gilt die novel-
lierte BBodSchV uneingeschränkt.  Beurteilungsgrundlage ist auch hier die Verord-
nung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 
technische Bauwerke [Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV vom 9. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2598), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 186)].  Zudem ist die Verwendung von Asphaltrecycling im offenen 
Einbau zu vermeiden. Alle anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen.   
 
 
 
 

8. Auswirkungen der Planung 
8.1 Ver- und Entsorgung 
 
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 
Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung hat über die öffentlichen Anlagen zu 
erfolgen.  
 
Niederschlagswasser 
Das unverschmutzte Niederschlagswasser von den Dächern ist vor Ort zu verbrau-
chen oder zu versickern. 
 
Löschwasser 
Die Bemessung des Löschwasserbedarfs hat nach Arbeitsblatt W 405 des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu erfolgen. Für die geplante 
Wohnbebauung werden 48 m³/h benötigt über einen Zeitraum von 2 h.  
 
Stromversorgung 
Wird später ergänzt. 
 
 
Telekommunikationslinien 
Wird später ergänzt. 
 
Abfallentsorgung 
Wird später ergänzt. 
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8.2 Natur und Umwelt 
 
Die Vermeidungs-, Kompensations- und CEF-Maßnahmen sind umzusetzen. 
 
 
 

8.3 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Es sind bodenordnende Maßnahmen bezüglich der Straßenverkehrsflächen auf den 
privaten Grundstücken erforderlich. Für die geplanten 3 Wohngrundstücke ist eine 
Neuordnung erforderlich, die auch die Zuwegung für das geplante nördliche Wohn-
haus berücksichtigt.  
 
 
 

8.4 Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten für die Planung sowie für sonstige damit im Zusammenhang stehende 
Aufwendungen werden von den Vorhabenträgern getragen.  
 
 
 
 

9. Flächenverteilung 
 

Nutzung Flächengröße Anteil an Gesamtfläche 

Allgemeines Wohngebiet  3.138 m² 89 % 

Verkehrsflächen 384 m² 11 % 

Gesamt 3.522 m² 100 % 

 
 
 
 
 
Röbel/Müritz, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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